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 1 

Der Landesmitgliederversammlung der JEF NRW möge 
beschließen: 

 2 

Die Satzung der JEF NRW wie folgt zu ändern: 3 

 4 

§ 14 Nr. 4 5 

 6 

Alte Fassung: 7 

Der jeweilige Landesvorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Landesvorstands im 8 

Amt. 9 

 10 

Neue Fassung: 11 

Der jeweilige Landesvorstand bleibt grundsätzlich bis zur Wahl eines neuen 12 

Landesvorstands im Amt. Die Wahlen finden jährlich auf der 13 

Landesmitgliederversammlung statt. Sollte ein Vorstandsmitglied nicht mehr zur Wahl 14 

antreten, scheidet es automatisch nach der einjährigen Vorstandsperiode (siehe § 14 15 

Nr .1) zum Stichtag der Landesmitgliederversammlung nach seiner Wahl, aus dem 16 

Landesvorstand aus. 17 

 18 

Begründung (Ist bei einer Verabschiedung nicht Teil des 

Beschlusses):   
 19 

Erfolgt mündlich. 20 


